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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162;

BAO §167 Abs2;

1. BAO § 162 heute

2. BAO § 162 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 167 heute

2. BAO § 167 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist mit der Nennung von Personen, die als Empfänger

bezeichnet werden, der Au;orderung nach § 162 BAO dann nicht entsprochen, wenn maßgebliche Gründe die

Vermutung rechtfertigen, dass die benannten Personen nicht die tatsächlichen Empfänger der abgesetzten Beträge

sind. Hat die namhaft gemachte Person eine Leistung nicht erbracht, sei es, dass es sich dabei um eine

"Briefkasten?rma", d. h. um ein Unternehmen handelt, das keinen geschäftlichen Betrieb hat und deswegen keine

Leistung erbringen kann, sei es aus anderen Gründen, so kann diese Person auch nicht als Empfänger im Sinne des §

162 BAO angesehen werden (vgl. VwGH 31.5.2006, 2002/13/0145, und VwGH 28.2.2012, 2008/15/0005). Die Antwort

des SteuerpDichtigen auf Verlangen nach exakter Empfängerbenennung ist - wie alle anderen Sachverhaltsangaben -

im Rahmen der freien Beweiswürdigung von der Abgabenbehörde zu würdigen (vgl. VwGH 14.10.2010,

2008/15/0124).Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist mit der Nennung von Personen, die

als Empfänger bezeichnet werden, der Au;orderung nach Paragraph 162, BAO dann nicht entsprochen, wenn

maßgebliche Gründe die Vermutung rechtfertigen, dass die benannten Personen nicht die tatsächlichen Empfänger

der abgesetzten Beträge sind. Hat die namhaft gemachte Person eine Leistung nicht erbracht, sei es, dass es sich dabei

um eine "Briefkasten?rma", d. h. um ein Unternehmen handelt, das keinen geschäftlichen Betrieb hat und deswegen

keine Leistung erbringen kann, sei es aus anderen Gründen, so kann diese Person auch nicht als Empfänger im Sinne

des Paragraph 162, BAO angesehen werden vergleiche VwGH 31.5.2006, 2002/13/0145, und VwGH 28.2.2012,

2008/15/0005). Die Antwort des SteuerpDichtigen auf Verlangen nach exakter Empfängerbenennung ist - wie alle

anderen Sachverhaltsangaben - im Rahmen der freien Beweiswürdigung von der Abgabenbehörde zu würdigen

vergleiche VwGH 14.10.2010, 2008/15/0124).
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